
Sitzung des Länderrats

Berlin, 9. April 2016

Beschluss vorläufig

Ergänzung Paragraf 7 (3) Urabstimmungsordnung

Paragraf 7 (3) der Urabstimmungsordnung wird wie folgt ergänzt:

§7 (3) Bei der Benennung von Spitzenkandidaturen nach § 24 Absatz 7 der Satzung sowie bei der 

Abstimmung über einen Koalitionsvertrag darf von den genannten Fristen abgewichen werden.
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